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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1996

Norm

StGB §297

Rechtssatz

§ 297 StGB verlangt nicht, daß es wirklich zu einer behördlichen Verfolgung der fälschlich verdächtigten Personen

gekommen ist, vielmehr genügt die Herbeiführung der konkreten Gefahr einer solchen. Dabei muß wohl eine

Verfolgung nicht bloß möglich, sondern als regelmäßige Folge unmittelbar zu erwarten sein, doch genügt jede, wenn

auch bloß der Aufklärung des Verdachtes dienende Erhebung.
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